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Behörde ungefähr folgendes bemerkt:
«Gottfriedschtutz, diese hoffnungslos Chro-
nischkranken — die haben ja praktisch
kein Gehirn mehr und wachen logischer-
weise voraussichtlich nie mehr auf. Aber
wir müssen sie durchfüttern — dabei neh-
men sie den anderen, für die noch Hoff-
nung bestände, nur die Spitalbetten weg.
Deshalb geben wir denen also nur noch
Wasser»; dann ist seine Ausdrucksweise
zwar ein bisschen unverblümt, aber nie-
mand käme auf den Gedanken, ihn des-
halb unbesonnen oder gar gefühlsbetont
zu nennen. Obwohl auch die leidgeprüften
Kollegen des geschätzten und namhaften
Herrn Professor ungefähr erklären: «Wis-
sen Sie, der Chef liebt es halt, sich ein
bisschen drastisch auszudrücken. Wenn
der also Wasser sagt, meint er selbstver-
ständlich nicht Wasser, sondern es hat
noch zwanzig Kalorien drin ...»
Wenn die erwähnte Juristin sich hingegen
erfrecht, die Worte eines hohen Chefbeam-
ten, eben des erwähnten Chefarztes, ernst
zu nehmen und aus ihnen nach eingehen-
der Beratung mit ihrer Kollegialbehörde,
dem Gesamtstadtrat der Limmatstadt, ju-
ristische Konsequenzen zu ziehen, dann
ist das, wie im Volksmund heute von allen
Seiten zu hören ist, eine unbesonnene,
impulsive und «schusslige» Handlung, die
natürlich nur einer Frau zugetraut wer-
den kann. Das sind so kleine Unterschiede
in den volkstümlich gebräuchlichen Défini-
tionen. Denn die grosse Masse glaubt in
Gottes Namen, eine Frau müsse auf alle
Fälle unbesonnen und gefühlsbetont sein
und ein hoher Beamter, intelligenter und
angesehener Chefarzt, könne das selbst-
verständlich keinesfalls sein. Sprechen die
Tatsachen einmal eine andere Sprache,
werden sie einfach «umfunktioniert». So
einfach ist das

So einfach ist es aber im Gegenteil nicht;
man könnte Frau Stadträtin Dr. Regula Pe-
stalozzi, der Vorsteherin des Zürcher Ge-
sundheits- und Wirtschaftsamtes, allen-
falls eine allzu pedantische Befolgung der
Buchstaben des Gesetzes vorwerfen, zu
wenig Grosszügigkeit in dessen Auslegung
und seiner Anwendung sowie die Tatsache,
dass sie nicht mal ein Auge zudrückte
oder bewusst einfach weghörte. Impulsivi-
tät, Dummheit und eine bösartige oder
hysterische Handlungsweise, wie sie ihr
jetzt, nach dem «Fall Haemmerli», gerne
angedichtet wird, kann man ihr jedoch
beim besten Willen nicht vorwerfen. Hin-
gegen könnte man von einem angesehe-
nen Chefarzt vielleicht verlangen, dass er
sich — bei aller menschlichen Begreiflich-
keit seiner Handlungsweise — überlegt,
was er sagt und zu wem er es sagt. Ein
Mensch, der sich solches überlegt, wan-
dert nämlich auch nicht ausgerechnet aufs
Steueramt seiner Gemeinde und erzählt
dort dem verantwortlichen Beamten laut-
hals, dass er soundsoviele Steuern hinter-
ziehe, weil seiner Ansicht nach der Staat
sowieso zu grosse Ausgaben mache. Falls
er es doch tut, würde niemand dem betref-
fenden Beamten Vorwürfe machen, wenn
der aus jenem Tatbestand ebenfalls juri-
stische Konsequenzen ziehen würde.

Zum Hinschied von
Marguerite Käppeli
«Mitten im Leben sind wir vom Tod um-
geben», an diese Worte wurden wir erin-
nert, als uns die unfassbare Nachricht vom
plötzlichen Tode unseres Vorstandsmit-
gliedes Marguerite Käppeli, Juristin, er-
reichte. Anfang März ist sie, erst 57 Jahre
alt, einem Herzinfarkt erlegen.
Marguerite Käppeli stammte aus einer po-
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litisch rege tätigen Familie. Ihr Grossvater
war Mitbegründer der damaligen Christ-
lichsozialen Partei, und auch ihr Vater,
alt Bezirksrichter Dr. iur. Roman Käppeli,
fühlte sich nicht nur der Rechtspflege,
sondern ebensosehr der Pflege des Staats-
politischen Gedankengutes verpflichtet.
Für die Tochter war es selbstverständlich,
über ihren Familien- und Berufskreis hin-
aus tätig zu sein. Sie übernahm Aufgaben
im städtischen Schulwesen, in zahlrei-
chen Organisationen der Partei — sie ge-
hörte zu den Gründungsmitgliedern der
CVP-Frauengruppe — und in überparteili-
chen Gremien. Vor einem Jahr stellte sie
sich als Kandidatin für die Zürcher Ge-
meinderatswahlen zur Verfügung, und auch
jetzt wurde sie von ihrer Partei wiederum
als Kandidatin für den Kantonsrat aufge-
stellt.
Als Vertreterin der CVP-Frauengruppe trat
Marguerite Käppeli in unseren Verein ein.
1970 wurde sie in den Vorstand gewählt.
Sie vertrat ihre Anliegen, zu denen die
Gleichberechtigung der Frau und deren
volle Integration in die Gesellschaft gehör-
ten, nie kämpferisch, sondern mit ausgegli-
chener Freundlichkeit, aber auch mit viel
Mut und Beharrlichkeit. Ihre Hilfsbereit-
schaft war ebenso gross wie die Herzlich-
keit, mit der sie ihren Mitmenschen ent-
gegentrat. Wir trauern mit ihrer Familie
um Marguerite Käppeli und werden ihrer
in Freundschaft gedenken.

Margrit Baumann

Alimentengarantie für
Sozialwaisen?
Der Zürcher Gemeinderat wird sich dem-
nächst mit einem Bericht des Zürcher So-
zialamtes zu befassen haben, welcher die
Bevorschussung und das Inkasso von Ali-

menten für aussereheliche und Schei-
dungskinder vorsieht. Ober das heute vor-
liegende Konzept orientierte Stadträtin
Dr. Emilie Lieberherr an unserer Mitglie-
derversammlung vom Januar. Dr. Käthe
Johannes-Biske erläuterte die von ihr aus-
gearbeitete «Statistik des Alimentenein-
ganges», über die wir in der «Staatsbür-
gerin» Nr. 3/4 1974 eingehend informierten.

Der Bericht des Sozialamtes bildet die Ant-
wort auf eine im August 1970 von Ruth
Heidelberger im Gemeinderat eingereich-
te Motion. Darin wurde der Stadtrat aufge-
fordert, analog zur Hinterlassenenhilfe
eine Vorlage über die Gewährung von Bei-
trägen für Scheidungskinder und ausser-
eheliche Kinder auszuarbeiten und damit
eine neue Sozialleistung zu schaffen. Die
Vorlage des Sozialamtes geht nicht so
weit. Im Sinne einer baldigen Verwirkli-
chung wird nur die Bevorschussung und
das Inkasso von Unterhaltsbeiträgen vor-
gesehen, damit die Frauen wenigstens die
vom Richter zugesprochenen Alimente
regelmässig und rechtzeitig erhalten. Es
darf damit gerechnet werden, dass ein
grosser Teil dieser Vorschüsse wieder
hereinkommt, denn die städtischen Ämter
sind weitaus besser als die einzelnen Müt-
ter in der Lage, Rechtsmittel gegen säu-
mige Väter zu ergreifen.
In ihrer statistischen Untersuchung über
den Eingang von Unterhaltsbeiträgen, wel-
che die eigentliche Grundlage für das nun
vom Sozialamt ausgearbeitete Konzept
bildet, hat Dr. Käthe Johannes-Biske fest-
gestellt, dass im Stichjahr 1971 73 Pro-
zent der laufenden und 96 Prozent von
früher fälligen Alimenten beigebracht wer-
den konnten. Der Gesamtdurchschnitt der
beglichenen Alimente für Kinder betrug
86 Prozent. In dieser Untersuchung wurde
aber auch aufgedeckt, wie nötig die Ein-

6


	Zum Hinschied von Marguerite Käppeli

